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Einleitung

Mit der Neuordnung des Regelwerks des Brü-
cken- und Ingenieurbaus im Jahr 2003 war es das 
erklärte Ziel, die Allgemeinen Rundschreiben Stra-
ßenbau (ARS) im Entwurfsbereich des Brücken-, 
Tunnel- und Ingenieurbaus des Bundesministeri-
ums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) 
in ein kompaktes Regelwerk zusammenzuführen 
– die Richtlinien für den Entwurf, die konstruktive 
Ausbildung und Ausstattung von Ingenieurbauten 
(RE-ING) [1]. Nach mehrjähriger Bearbeitungszeit 
konnte die RE-ING 2017 eingeführt werden.

Die RE-ING gilt für Planung, Entwurf, konstruktive 
Ausbildung und Ausstattung von Ingenieurbau-
werken in der Baulast des Bundes. Sie bündeln 
die technischen Entwurfs- und Konstruktionsan-

Bauwerksentwürfe nach RE-ING – Was ist neu?

TRDir Prof. Dr.-Ing. Gero Marzahn, TORR‘in Yvonne-Christine Gunreben
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Abt. Straßenbau,  
Referat StB 17 Brücken-, Tunnel-, und sonstige Ingenieurbauwerke, Bonn

forderungen für Ingenieurbauwerke der Bundes-
fernstraßen, die bisher in verschiedenen Allge-
meinen Rundschreiben Straßenbau veröffentlicht 
wurden, zukünftig in einem zusammenhängen-
den Werk für Planung, Entwurf, konstruktive 
Durchbildung sowie Ausstattung von Ingenieur-
bauwerken. Hierzu zählen auch die Planung und 
Vorbereitung von Verstärkungsmaßnahmen an 
bestehenden Bauwerken. In einem ersten Schritt 
wurden vorhandene Verwaltungsanweisungen, 
bestehende Anforderungen an die Gestaltung so-
wie umfassende konstruktive Grundsätze, Durch-
bildung- und Ausstattungsmerkmale bei der Pla-
nung von integralen Brücken zusammengeführt 
und um einzelne Aspekte, z. B. das Kapitel für 
integrale Bauwerke, ergänzt. Weitere Fortschrei-
bungen stehen an.

1 Anlass und Ziel

Bereits Ende der 1990er Jahre be-
stand der Wunsch, die mehrheit-
lich in Allgemeinen Rundschreiben 
Straßenbau (ARS) geregelten Pla-
nungsgrundsätze in einem kompak-
ten Regelwerk zusammenzufassen. 
Nicht veröffentlichte oder nicht ein-
geführte Entwurfsfassungen vorge-
sehener Regelungen, z. B. die nie 
eingeführte Fertigteilrichtlinie (RFT-
Brücken) [2], sollten ebenso Eingang 
finden wie auch Erfahrungen aus 
laufenden Bauverfahren und Emp-
fehlungen aus der Baupraxis. Mit 
der Neuordnung des Regelwerks 
in drei Säulen (Bild 1) – Entwurf, 
Baudurchführung, Erhaltung – im 
Bereich der Bundesfernstraßen im 
Jahr 2003 wurde sich diesem Ziel 
genähert. 

Mit der Einführung der Eurocodes 
und der damit verbundenen arbeits-
intensiven Umstellung deutscher 
Normen auf das europäische Regel-
werk sowie der einsetzenden The-
matik der Brückenmodernisierung 
stockten die Arbeiten. Erst im Jahr 
2014 wurden mit Einrichtung der 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe RE-ING Bild 1 Neuordnung des Regelwerks seit 2003 Quelle: BMVI
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unter Federführung des Referats StB17 des Bun-
desverkehrsministeriums die Arbeiten fortgesetzt. 
Seitdem fanden viele Sitzungen statt, wurden Stel-
lungnahmen der Länder und von Verbänden einge-
holt sowie Anmerkungen weiterer Baulastträger 
(Schifffahrt und Eisenbahn), der BASt und von an-
gefragten Hochschulen eingearbeitet.

Ein erster Erfolg konnte mit der Einführung der RE-
ING [1] mit dem ARS Nr. 11/2017 vom 24.05.2017 
verzeichnet werden. Das Regelwerk steht zum 
kostenlosen Download auf der Homepage der 
BASt zur Verfügung [3].

Jedoch sind die Arbeiten an der RE-ING damit 
nicht abgeschlossen. Einzelne Themen, Frage-
stellungen und Anforderungen sind noch nicht in 
ausreichender Tiefe erarbeitet oder zugeschärft 
worden. Insbesondere ist es ein Anliegen, die 
Erfahrungen aus dem aktuellen Baugeschehen, 
aus der Bauüberwachung oder der Bauwerks-
prüfung zu analysieren und in geeigneter Wei-
se durch praxisnahe Regelungen in die RE-ING 
aufzunehmen, um damit die Entwürfe hinsicht-
lich Robustheit, Einfachheit in der Umsetzung, 
Erhaltungs- und Unterhaltungsfreundlichkeit zu 
verbessern, eindeutiger und damit weniger an-
fälliger für Unstimmigkeiten und Streitigkeiten 
auf der Baustelle zu machen. Gegenwärtig lau-
fen hierzu weitere unterstützende Arbeiten und 
Forschungsinitiativen.

Darüber hinaus wurden die mit der RE-ING in-
haltlich verflochtenen Richtlinien für das Aufstel-
len von Bauwerksentwürfen für Ingenieurbauten 
(RAB-ING) überarbeitet und auf den neuesten 
Stand gebracht [4]. Mitte 2016 konnte das Werk 
eingeführt werden. Von den zugehörigen Muster-
beispielen sind einige fertig, andere noch in Bear-
beitung und werden nach und nach veröffentlicht. 
Anfang 2018 ist beabsichtigt, weitere Musterbei-
spiele im Brückenbau zu vollenden und zu veröf-
fentlichen. Beispiele zu Tunneln und Verkehrszei-
chenbrücken werden folgen.

Mit den Regelungen und Richtlinien zur Be-
rechnung und Bemessung von Ingenieurbauten 
(BEM-ING) [5] erfolgte die verwaltungstechni-
sche Einführung der Bemessungsregeln für den 
Brückenneubau (BEM-ING Teil 1), der Regelun-
gen für die Nachrechnung von Bestandsbrü-
cken (BEM-ING Teil 2) sowie der Regelungen 
für die Nachrechnung von Bauwerken im Rah-
men der Fahrtwegkontrolle für Großraum- und 
Schwertransporte (BEM-ING Teil 3). Alle bisher 
dazu veröffentlichten Einzelregelungen und An-
wendungshinweise zu den Eurocodes, zur Nach-
rechnungsrichtlinie inkl. 1. Ergänzung [6] sowie 
zur Nachrechnung von Brücken für den erlaubnis-

pflichtigen Schwerverkehr werden in den Teilen 1 
bis 3 der BEM-ING entsprechend aufgehen.

Die ursprünglich vorgesehenen und in Bild 1 ge-
nannten Richtlinien für den Entwurf der Ausstat-
tung von Straßentunneln (RE-TUNNEL) werden 
voraussichtlich nicht benötigt, da die RE-ING im 
zukünftigen Teil 3 Raum für die Belange des Tun-
nelbaus sowohl für die Konstruktion als auch für 
die betriebstechnische Ausstattung bietet.

Notwendigkeit und Inhalte eines zusammenfas-
senden Regelwerks für Militärische Infrastruk-
tur und Zivile Verteidigung (MIZ) werden derzeit 
ebenfalls evaluiert. Ungeachtet dessen werden 
die Handbücher für die verschiedenen Behelfs-
brückentypen aktualisiert – bzw. ist dies teilweise 
bereits geschehen – und hinsichtlich der Bemes-
sung auf das europäische Normenkonzept umge-
stellt.

2 Regelungsinhalte

Eine wichtige Frage bei der Erarbeitung war der 
Aufbau der RE-ING, da diese in Ergänzung und 
Kombination zu den Zusätzlichen Technischen 
Vertragsbedingungen für Ingenieurbauten (ZTV-
ING) [7] zu sehen ist. Während die ZTV-ING die 
Regelungsinhalte für die Baudurchführung und 
den Bauvertrag repräsentieren, sollen mit der RE-
ING vorrangig der Entwurfsprozess geregelt, also 
die Bauwerksgestaltung und das Verwaltungs-
handeln bei der Entwurfsbearbeitung, sowie da-
rüber hinaus eine bunte Vielfalt an Ausbildungs- 
und Ausstattungsmöglichkeiten der Bauwerke 
abgebildet werden. Zudem galt es, die bisherigen 
ARS zu Entwurfsfragen zu integrieren wie auch 
die Anforderungen an integrale Brücken kompakt 
dem Planer an die Hand zu geben. Schnell stellte 
es sich heraus, dass eine Gliederung für die RE-
ING analog zur ZTV-ING dieser vielfältigen und 
anders gearteten Anforderung nicht gerecht wird. 
Wer sich zudem mit der RE-ING näher beschäf-
tigt, wird feststellen, dass ein Teil 0 als Vorbemer-
kung den übrigen Regelungsinhalten vorangestellt 
ist. In diesem werden auf künftige Entwicklungen 
hingewiesen und Hinweise zur Umsetzung bzw. 
Auslegung gegeben. Üblicherweise wird dies im 
ARS beschrieben. Aus der Erfahrung heraus und 
vor dem Hintergrund, dass viele Planer mit den 
ARS nicht immer vertraut sind, schien es nahelie-
gend, die Hinweise in den Richtlinientext einzuar-
beiten.

Ein weiterer Wunsch, der an die Arbeitsgruppe 
gerichtet wurde, war, eine Kohärenz zwischen 
RE-ING und den für Vergütungsfragen wichtigen 
HOAI-Leistungsphasen herzustellen. Diesem 
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Angefangen bei allgemeinen Grundsätzen sowie 
bewährten und wirtschaftlichen Spannweitenver-
hältnissen werden zunächst Betonbrücken, ge-
folgt von Stahl- und Verbundbrücken behandelt, 
da diese Bauarten häufig im Bereich der Bundes-
fernstraßen vorkommen (Bild 2).

Im Weiteren werden Anforderungen an die Un-
terbauten gestellt. Neben den Regelungen für 
Neubauten und Ersatzneubauten von Brücken 
werden ebenso diejenigen für Verstärkungs- und 
Instandsetzungsmaßnahmen von Betonbauteilen 
erörtert. Den Grünbrücken wird aufgrund ihres be-
sonderen Anforderungsprofils ein eigenes Kapitel 
gewidmet. Bei den Bauverfahren wird zunächst 
auf die ZTV-ING [7] verwiesen.

Die Vorgaben zu Mindestabmessungen von Bau-
teilen bzw. Öffnungen befinden sich im Teil 2, Ab-
schnitt 3 der baulichen Durchbildung. Im Vergleich 
zu den bekannten Abmessungen ändern sich die 
lichten Maße für die Durchgangshöhe eines be-
gehbaren Hohlkastens von 1,90 m auf 2,00 m aus 
der Erkenntnis heraus, dass die Menschen in den 
vergangenen Jahrzehnten größer geworden sind. 
Für die lichte Weite wird aus ähnlichen Gründen 
erstmals ein Sollmaß von 1,00 m Breite angege-
ben. 

Ferner muss der Abstand von Unterkante Über-
bau bis Oberkante Auflagerbank nun 50 cm statt 
bisher 30  cm betragen, um Arbeiten der Bau-
werksprüfung, aber auch für den Lageraustausch 
zu erleichtern. Die Richtzeichnungen für Ingeni-
eurbauten (RiZ-ING) [9] werden in dieser Hinsicht 
fortgeschrieben. Umgekehrt wurden textliche 
Richtzeichnungen, namentlich RiZ Was 0 und Elt 
3, im Teil 2, Abschnitt 4 (Brückenausstattung) in-
tegriert und aktualisiert. Dies gilt auch für die be-
reits angesprochene Führung von Leitungen an 
Brücken.

Wunsch konnte allerdings nicht 
gefolgt werden, da die RE-ING, 
obwohl sie Regeln für Ingenieur-
leistungen beschreibt, sich nicht in 
Leistungsphasen nach HOAI ein-
sortieren lässt, sondern vielmehr 
ein Gesamtwerk für planerische 
Zwecke darstellt. So werden über 
die Anfänge der Gestaltung mit 
Bauwerksskizzen, über wirtschaft-
liche Spannweitenverhältnisse bis 
hin zur vorgezogenen Ausführungs-
planung im Instandsetzungsbe-
reich oder Ausführungshinweisen 
bei den integralen Bauwerken ein 
großes Portfolio abgedeckt. Für 
den individuellen Ingenieurvertrag 
ist es damit unerlässlich, die zu ver-
gebenden Leistungsphasen zu definieren.

Die Zweiteilung der bisher bekannten Richtlinien 
für das Verlegen und Anbringen von Leitungen an 
Brücken (RI-LEI-BRÜ) [8] rief bei vielen Verwun-
derung hervor. Wenn man jedoch der Logik der 
RE-ING folgt, so muss man konstatieren, dass die 
bisherige RI-LEI-BRÜ sowohl einen planerischen 
bzw. ausstattungsrelevanten, als auch einen ver-
traglichen und der Bauwerksprüfung unterliegen-
den Part vereint hat. Diese unterschiedlichen Teile 
wurden entsprechend ihres Inhalts sortiert und 
um weitere Medienträger (z.  B. Breitbandkabel) 
ergänzt, da hier allgemeingültige Regelungen ge-
troffen werden mussten. Die bisher bekannten 
Führungen von Leitungen wurden aktualisiert und 
entsprechend im Abschnitt 4 zur Brückenausstat-
tung untergebracht.

Schließlich war es auch wichtig, dass mit dem 
Erreichen eines gewissen Entwicklungsstands 
dieser auch veröffentlicht werden muss, wohl-
wissend, dass das Werk nie perfekt sein wird, 
auch wenn dieser Anspruch besteht. Aber nur so 
lassen sich Erfahrungen in der Praxisanwendung 
sammeln, die für künftige Fortschreibungen uner-
lässlich sind. Insofern sind die Autoren für konst-
ruktive Hinweise sehr dankbar.

3 Was ist neu?

Gänzlich neu sind die konstruktiven Anforderun-
gen an Brücken im Teil 2, Abschnitt 2. Hier wur-
den die vorhandenen Kenntnisse und Erfahrun-
gen zunächst aus Sicht der Länder, der BASt, der 
Hochschulen und des BMVI zusammengetragen 
und gebündelt. Für weitere Fortschreibungen 
sollen diese Aspekte um Baustellenerfahrungen 
sowie Fachwissen aus der Baupraxis sukzessive 
bereichert werden. 

Bild 2 Brücken an Bundesfernstraßen – Brückenflächen nach Bau-
weisen (Stand 01.09.2017) Quelle: BMVI
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Den integralen Brückenbauwerken wird im Teil 2, 
Abschnitt 5 nun auch ein offizieller Rahmen ge-
geben. Die empfohlene vorläufige Anwendung 
dieses Regelwerks ist damit obsolet. Nebenbei 
konnten in diesem Zuge kleinere Aktualisierun-
gen und Präzisierungen am Text vorgenommen 
werden. Die Zeichnungen zu den Schleppplatten 
wurden als neue Richtzeichnungen Int 1 und Int 2 
bereits veröffentlicht.

4 Folgeschritte

In den Vorbemerkungen wird die zukünftige Ent-
wicklung bereits skizziert. So ist geplant, die Ent-
wurfs-, Konstruktions- und Ausstattungsgrundsätze 
auch für Tunnel, Stützbauwerke, Lärmschutzwände 
und ähnliche Wände, Verkehrszeichen- und Geräte-
trägerbrücken fortzuschreiben sowie Becken- und 
Schachtbauwerke erstmals zu regeln.

Ferner ist beabsichtigt, die derzeit vorhandenen 
planerischen Vorgaben, die nicht die Ausführung 
selbst regeln und auch nicht Bestandteil von Bau-
verträgen sind, mittelfristig aus den ZTV-ING in 
die RE-ING zu überführen. Vorhandene Hinweise 
in der RE-ING zur Ausschreibung und ggf. Ausfüh-
rungsplanung werden umgekehrt in die ZTV-ING 
übernommen. Dabei ist darauf zu achten, dass 
den ZTV-ING aufgrund ihrer Bauvertragsrelevanz 
grundsätzlich der Vorzug zu gewähren ist. Dopp-
lungen im Text sollen vermieden werden, sodass 
im Einzelfall von der RE-ING auf die ZTV-ING ver-
wiesen wird, jedoch nicht umgekehrt.

Weiterhin ist vorgesehen, die Regelungen zur 
Nutzung von Flächen unter Brücken, die in RE-
ING Teil 2, Abschnitt 1 erfasst sind, mittelfris-
tig gänzlich herauszulösen und in die Richtlinien 
für die Benutzung der Bundesfernstraßen in der 
Baulast des Bundes (Nutzungsrichtlinien) [10] zu 
überführen. Des Weiteren sind derzeit bereits 
im Teil 2, Abschnitt 1 bei der Kreuzung mit länd-
lichen Wegen Anpassungen hinsichtlich der Quer-
schnittsbreiten von Brücken und lichten Weiten 
und lichten Höhen von Unterführungen in Vorbe-
reitung. Auch der Einsatz von LED-Beleuchtung in 
begehbaren Hohlkästen wird novelliert. In abseh-
barer Zeit soll darüber hinaus das Thema Telleran-
ker bzw. Kappenverankerung in Fahrbahnplatten 
neu überdacht und praxisgerechte Lösungen ge-
funden werden. 

Ebenfalls in Vorbereitung befindet sich für Stahl- 
und Verbundbrücken ein Anhang, der bei der 
Querschnittsgestaltung und Detaillierung die zu 
beachtenden Punkte auflistet und praxisnahe Kon-
struktionsempfehlungen gibt. Der entsprechende 
Auftrag dafür ist vergeben worden. Ein ähnliches 

Kapitel für Stahlbeton- und Spannbetonbrücken 
soll sich anschließen.

5 Ausblick 

Mit der RE-ING wurde sowohl jungen Planern 
als auch erfahrenen Kolleginnen und Kollegen ein 
praktikables Werkzeug an die Hand gegeben. Der 
Anspruch und die Erwartungen sind hoch. Auch 
wenn derzeit noch nicht alle Kapitel vollumfassend 
und in der entsprechenden Qualität vorliegen, so 
ist doch absehbar, dass dieses Ziel über relativ 
kurzfristige Aktualisierungen und Fortschreibun-
gen in den nächsten Monaten allmählich erreicht 
werden und somit die RE-ING einen ähnlich an-
erkannten Stellenwert in der Baupraxis erreichen 
wird, wie die ZTV-ING ihn bereits genießt. Perio-
dische Aktualisierungen sind angedacht.

Das der RE-ING übergeordnete Entscheidungs-
gremium, der Koordinierungsausschuss Entwurf, 
wird sich darüber hinaus um den Abgleich der 
Regelwerke für den Entwurf untereinander und 
die Abgrenzung zur ZTV-ING (Koordinierungsaus-
schuss (KoA) Bau) bzw. RPE-ING (KoA Erhaltung) 
etc. kümmern. Auf diese Weise soll gleichzeitig 
auch Raum für Diskussionen zur Entwicklung der 
unterschiedlichen Bauweisen, Auswertungen 
von Schadensfällen bis hin zur Verfolgung stra-
tegischer Ansätze gegeben werden. Besonderer 
Wert wird auf die Einbeziehung praktischer Erfah-
rungen und Erkenntnisse sowohl aus der Planung 
als auch von der Umsetzung auf den Baustellen 
gelegt. Dies fördert nicht nur die Akzeptanz der 
RE-ING, sondern führt auch zu robusteren Ent-
würfen in der Umsetzung und zu einem besseren 
Miteinander auf den Baustellen. 

Getreu dem Spruch von August Bebel1 „Nichts ist 
„ewig“, weder in der Natur noch im Menschenle-
ben, ewig ist nur der Wechsel, die Veränderung.“ 
werden wir die nächsten Änderungen und No-
vellierungen angehen und entsprechend zeitnah 
verdichtet fortschreiben. Gespannt sind wir stets 
über die Rückmeldungen der Anwender, die in-
tern diskutiert und bei zukünftigen Fortschreibun-
gen berücksichtigt werden. Von daher ist jeder 
Anwender eingeladen sich einzubringen. Ähnlich 
den ZTV-ING ist angedacht, eine Erfahrungs-
sammlung aufzubauen.

1 U. a. zu finden in: Bebel, A.: Ausgewählte Re-
den und Schriften. In: Int. Institut für Sozial-
geschichte, Amsterdam (Hrsg.): Bd. 10/1: Die 
Frau und der Sozialismus: Beilagen, Anmer-
kungen und Register, Bearbeitung: Beske, A.; 
Müller,  E.; Geleitwort: Müller, S.; München: 
K.G. Sauer, 1996, S. 244
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